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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

Im Zusammenhang mit der 700-Jahr-Feier hatte sich der Nationalrat mit zwei
Petitionen und einer parlamentarischen Initiative Fischer (cvp, LU) zu befassen, welche
eine Amnestie für bestimmte Kategorien von zu Haft- oder Gefängnisstrafen
Verurteilten forderten. Das Parlament lehnte diese Begehren ab. Ein wichtiges
Argument für die Begründung dieser Ablehnung war, dass keine Gruppe von Bestraften
auszumachen sei, für die sich eine Amnestie rechtfertigen liesse. Dem in der
Öffentlichkeit verbreiteten Unbehagen über die Freiheitsstrafen für
Drogenkonsumenten oder für Verkehrssünder – diese beiden Gruppen wurden in den
Amnestiebegehren speziell erwähnt – sollte nach Ansicht der vorberatenden
Kommission nicht mit einer einmaligen Amnestie, sondern mit entsprechenden
Gesetzesrevisionen begegnet werden. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.10.1990
HANS HIRTER

Mit einer von Parteikollegen, aber auch vielen Vertretern der SVP und der LP sowie
einigen Freisinnigen und Christlichdemokraten unterzeichneten parlamentarischen
Initiative verlangte Nationalrat Scherrer (fp, BE) die Schaffung von gesetzlichen
Grundlagen für die Einrichtung von Schnellgerichten für die rasche Aburteilung von
Kleindelinquenten wie Ladendiebe, Schwarzfahrer, Sprayer etc. Er berief sich dabei auf
Erfahrungen in den USA (namentlich New York), wo sich solche Einrichtungen als
effizientes Mittel zur Bekämpfung derartiger Delikte erwiesen hätten. Auf Antrag seiner
Kommission für Rechtsfragen, welche primär damit argumentiert hatte, dass die
Prozessordnung vorläufig noch in den Kompetenzbereich der Kantone falle, lehnte der
Rat den Vorstoss mit deutlichem Mehr ab. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.03.1999
HANS HIRTER

Nachdem der Nationalrat 1997 zwei parlamentarischen Initiativen von Felten (sp, BS) für
die Verfolgung von Vergewaltigung und anderen Gewaltakten in der Ehe oder
eheähnlichen Verhältnissen als Offizial- und nicht nur als Antragsdelikt Folge gegeben
hatte, legte nun seine Rechtskommission eine entsprechende Gesetzesänderung vor.
Da sie der Ansicht war, dass ein von Staates wegen einzuleitendes Verfahren in
Einzelfällen nicht dem Willen des Opfers entsprechen könnte, sah sie allerdings vor,
dass bei weniger schweren Fällen das Verfahren auf Wunsch des Opfers eingestellt
werden kann. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.10.2002
HANS HIRTER

Der Nationalrat befasste sich mit den Kommissionsvorschlägen zur Umsetzung von
zwei parlamentarischen Initiativen von Felten (sp, BS) für die strafrechtliche Verfolgung
von Vergewaltigung und anderen Gewaltakten in der Ehe oder eheähnlichen
Verhältnissen. Diese gelten in Zukunft als Offizial- und nicht nur als Antragsdelikt. Bei
weniger gravierenden Straftatbeständen (einfache Körperverletzung, Tätlichkeit,
Drohung, Nötigung) kann das Verfahren auf Wunsch des Opfers eingestellt werden.
Gegen den Widerstand der SVP und der Liberalen hiess der Nationalrat die neuen
Bestimmungen mit 118 zu 33 Stimmen gut. Nachdem der Ständerat oppositionslos
zugestimmt hatte, wurde die Gesetzesrevision in der Herbstsession verabschiedet. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.10.2003
HANS HIRTER

Nachdem in den letzten Jahren die strafrechtlichen Voraussetzungen zur Bekämpfung
von Gewalt in der Familie und in eheähnlichen Partnerschaften ausgebaut worden
sind, beantragte die Rechtskommission des Nationalrats nun auch noch zivilrechtliche
Massnahmen zum Schutz von unter Gewalt leidenden, bedrohten oder verfolgten
Personen. Sie tat dies in Umsetzung einer 2001 von der grossen Kammer
angenommenen parlamentarischen Initiative Vermot (sp, BE). Konkret geht es darum,
dass ein Gericht einem Täter verbieten kann, eine gemeinsame Wohnung zu betreten,
sich dieser oder dem Opfer zu nähern, oder sich an bestimmten Orten, an denen das
Opfer verkehrt, aufzuhalten. Strafbar wird neu auch das so genannte Stalking (Verfolgen
oder Belästigen eines Opfers durch physische Präsenz oder Telefonate). Damit die
Opfer nicht auf die Durchführung eines Gerichtsverfahrens warten müssen, sollen die

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.12.2005
HANS HIRTER
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Kantone eine Stelle bezeichnen, welche eine Wohnungsausweisung sofort anordnen
kann. In einigen Kantonen (u.a. St. Gallen) sind derartige Bestimmungen bereits
eingeführt worden. Der Nationalrat stimmte den Anträgen zu; dagegen sprach sich in
der Gesamtabstimmung nur eine Mehrheit der SVP-Fraktion aus. Die Forderung der
Linken, ausländischen Opfern, deren Aufenthaltsstatus von demjenigen des Täters (z.B.
des Ehepartners) abhängt, während der ganzen Verfahrensdauer eine
Aufenthaltsbewilligung zu erteilen, fand hingegen keine Mehrheit. Der Nationalrat
überwies den Teil eines Postulats Stump (sp, AG), der einen Bericht über die Ursachen
von Gewalt gegen Frauen und Kindern in Familien verlangte; die Entwicklung und
Umsetzung eines Aktionsplans zur Bekämpfung dieser Gewalttaten lehnte er hingegen
mit finanziellen Argumenten ab. 5

In Umsetzung einer angenommenen parlamentarischen Initiative der
christdemokratischen Fraktion erarbeitete die Kommission für soziale Sicherheit und
Gesundheit des Nationalrats eine Revision des Betäubungsmittelgesetzes. Neu soll die
Polizei den Cannabiskonsum mit einer Ordnungsbusse in der Höhe von CHF 100
ahnden können, wenn der Täter nicht mehr als 10 Gramm Cannabis bei sich trägt. Nach
der Vernehmlassung beschloss die Kommission, das Ordnungsbussensystem nur für
erwachsene Cannabiskonsumenten einzuführen. Die Vorlage kommt im kommenden
Jahr ins Parlament. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.09.2011
NADJA ACKERMANN

Die von Roth-Bernasconi (sp, GE) eingereichte parlamentarische Initiative fordert die
Ausarbeitung einer Strafnorm, die sexuelle Verstümmelung von Frauen oder die
Aufforderung dazu in der Schweiz unter Strafe stellt. Für in der Schweiz
niedergelassene Personen soll diese Regelung auch gelten, wenn die Tat im Ausland
begangen wurde. Obwohl bereits heute eine Bestrafung möglich ist, erhofft sich die
Initiantin von einer speziellen Strafnorm erzieherische Wirkung. Nach einer kleinen
redaktionellen Änderung durch den Ständerat konnte die Änderung des StGB im
Nationalrat mit 195 zu 1 und im Ständerat mit 44 zu 0 Stimmen angenommen werden. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.09.2011
NADJA ACKERMANN

Die Räte behandelten 2012 eine 2004 eingereichte parlamentarische Initiative der
christlichdemokratischen Fraktion, welche den Konsum von Betäubungsmitteln des
Wirkungstyps von Cannabis den Ordnungsbussenverfahren unterstellen sowie die
Prävention und den Jugendschutz verstärken will. Die Debatte reduzierte sich jedoch
auf die Frage nach der Bestrafung des Cannabiskonsums. Einig waren sich die Räte,
dass erwachsene Cannabiskonsumenten, die nicht mehr als zehn Gramm Cannabis auf
sich tragen, mit einer Ordnungsbusse bestraft werden und dadurch die Polizei und die
Justiz entlastet werden sollen. Ein Streitpunkt ergab sich jedoch betreffend der Höhe
die Busse. Während der Nationalrat 200 Franken verlangen wollte, beharrte der
Ständerat auf 100 Franken. Erst in der dritten Beratung stimmte der Nationalrat dem
Antrag der kleinen Kammer zu. So konnte die Gesetzesänderung in der
Schlussabstimmung im Ständerat mit 31 zu 11 und im Nationalrat mit 128 zu 57 Stimmen
angenommen werden. Im Nationalrat votierte die SVP-Fraktion geschlossen dagegen. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.09.2012
NADJA ACKERMANN

Die Rechtskommissionen beider Räte (RK-NR und RK-SR) gaben einer
parlamentarischen Initiative von Nationalrat Lang (alternative, ZG) Folge, welche eine
Abschaffung von Artikel 293 des Strafgesetzbuches fordert. Dadurch soll die
Veröffentlichung amtlicher geheimer Verhandlungen nicht mehr bestraft werden,
während die Verletzung eines Geheimnisses und die Veröffentlichung gewichtiger
Geheimnisse neu unter Strafe gestellt werden.

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.10.2012
NADJA ACKERMANN

Diesem Schicksal entging die parlamentarische Initiative Abate (fdp, TI), welche sexuelle
Handlungen mit Kindern unter sechzehn Jahren mit bis zu zehn Jahren Zuchthaus
bestrafen will. Die Initiative wurde vom Nationalrat bereits zum vierten Mal verlängert.
Die Frist läuft nun bis zur Wintersession 2014. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.12.2012
NADJA ACKERMANN
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Keine Folge gab der Nationalrat einer parlamentarischen Initiative Rickli (svp, ZH), die
dafür sorgen wollte, dass lebenslange Freiheitsstrafen für besonders gefährliche
Straftäter und Wiederholungstäter auch wirklich lebenslang dauern. Konkret sollten
Richter die Möglichkeit haben, unter bestimmten Voraussetzungen eine bedingte
Entlassung – welche heute im Schnitt nach 15 Jahren geschieht – auszuschliessen. Die
Mehrheit des Rates sprach sich jedoch mit 110 zu 66 Stimmen gegen diesen
Letztentscheid durch die Richter aus. 10

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.06.2013
NADJA ACKERMANN

Um das Verursacherprinzip im Strafvollzug durchzusetzen, forderte eine
parlamentarische Initiative Amaudruz (svp, GE), dass ausländische Delinquenten, die in
der Schweiz keine Steuern zahlen, selbst für die Verfahrenskosten aufkommen und sich
an den Haftkosten beteiligen müssen. Sollten sie den Betrag nicht selber aufbringen
können, würde der Wert durch gemeinnützige Arbeit abgegolten werden müssen. Die
Mehrheit des Nationalrates sah hingegen keinen Handlungsbedarf und lehnte die
Initiative, die zudem in den Kompetenzbereich der Kantone eingreifen würde, mit 127
zu 60 Stimmen ab. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.12.2013
NADJA ACKERMANN

Das gleiche Schicksal wie der Vorstoss von Simoneschi-Cortesti (cvp, TI) erlitt eine
parlamentarische Initiative von Parteikollege Darbellay (cvp, VS), die ein mindestens
zehnjähriges Berufsverbot bei sexuellen Straftaten an Kindern unter 16 Jahren
forderte. Auch dieser Vorstoss war 2008 vom Nationalrat angenommen worden, im
Hinblick auf die aktuelle Gesetzgebung in diesem Bereich kam die grosse Kammer
jedoch mit 142 zu 30 Stimmen bei 8 Enthaltungen auf ihren Entscheid zurück und gab
der Initiative keine Folge. 12

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.03.2014
NADJA ACKERMANN

Mit 166 zu 8 Stimmen bei 9 Enthaltungen hiess der Nationalrat einen Entwurf zu einem
Bundesgesetz über das Informationsrecht des Opfers gut. Die Vorlage, die im
Anschluss an die parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer erarbeitet wurde,
sieht vor, dass Opfer von Straftaten, deren Angehörige sowie Dritte mit schutzwürdigem
Interesse auf schriftliches Gesuch hin auch nach dem Abschluss des Strafverfahrens
über den Straf- und Massnahmenvollzug und wesentliche Haftentscheide informiert
werden. Die vom Bundesrat vorgeschlagene Stärkung der Interessen des Verurteilten
sowie eine Einschränkung des Kreises der Informationsberechtigten wurden von der
grossen Kammer abgelehnt. Der Ständerat folgte dem Nationalrat bezüglich der
Informationsberechtigten. Hingegen sprach er sich für den Vorschlag des Bundesrates
aus, dass die Information verweigert werden kann, wenn berechtigte Interessen des
Verurteilten betroffen sind. An dieser Streitfrage entzündete sich eine
Differenzdebatte, in welcher der Nationalrat zunächst an der Formulierung seiner
Kommission festhielt, wonach eine Informationsverweigerung nur bei ernsthafter
Gefahr des Verurteilten zulässig sei. Nachdem der Ständerat jedoch ebenfalls auf seiner
Position verharrte, lenkte die grosse Kammer auf den Kompromissvorschlag ein, dass
nur bei berechtigten Interessen des Verurteilten die Informationsausgabe verweigert
werden kann. So konnte die Gesetzesrevision im Nationalrat einstimmig und im
Ständerat mit 44 zu 1 Stimmen verabschiedet werden. 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.05.2014
NADJA ACKERMANN

Der Nationalrat verlängerte im Herbst 2014 auf die einstimmige Empfehlung seiner
Rechtskommission hin die Frist für die Umsetzung der parlamentarischen Initiative
Vischer (gp, ZH) um zwei Jahre. Die Initiative fordert strengere Regeln für die
Wiedergutmachung im Strafrecht (Art. 53 StGB). Die Kommission begründete die
Verlängerung damit, dass sie die Arbeit an der Initiative aussetzen wolle, bis die
Revision des Sanktionenrechts abgeschlossen ist. 14

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.09.2014
ELIA HEER

Zwei parlamentarische Initiativen Herzog (svp, TG; Pa.Iv. 13.453) und Rickli (svp, ZH);
Pa.Iv. 13.461) wollten das Strafgesetzbuch dahingehend ändern, dass Verwahrungen zu
Lasten stationärer Massnahmen mehr Gewicht erhalten. Während nach Ricklis
Forderung eine Therapie gar nicht mehr infrage kommen sollte, wenn die
Voraussetzungen für eine Verwahrung erfüllt sind, verlangte Herzog eine mindestens
fünfzigprozentige Erfolgschance als Bedingung für eine Therapie. Beide Initiantinnen
erhofften sich durch die Änderungen sowohl Kosteneinsparungen als auch mehr
Sicherheit für die Bevölkerung. Der Kommissionsmehrheit folgend erteilte die Mehrheit

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.12.2014
KARIN FRICK
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im Nationalrat beiden Vorstössen aber eine Absage. Bedenken hinsichtlich der
Zweckmässigkeit, der Rechtsstaatlichkeit und der Vereinbarkeit mit dem Prinzip der
Resozialisierung wurden geäussert. Darüber hinaus könnte konkreter Handlungsbedarf
in diesem Bereich in einem noch ausstehenden Bericht zur Verwahrungspraxis (in
Erfüllung eines Postulats Rickli, Po. 13.3978) aufgezeigt werden. 15

Im November 2014 nahm die RK-NR einen Vorentwurf zur parlamentarischen Initiative
Lang (alternative, ZG) zum Thema der Veröffentlichung amtlicher geheimer
Verhandlungen an, den sie noch vor Ende des Jahres in die Vernehmlassung schicken
wollte. Aus diesem Grund verlängerte die grosse Kammer in der Wintersession 2014 die
Frist für die Umsetzung des Anliegens um zwei Jahre. 16

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.12.2014
KARIN FRICK

Die parlamentarische Initiative Abate (fdp, TI) mit der Forderung nach höheren Strafen
für sexuelle Handlungen mit Kindern soll im Rahmen der Harmonisierung der
Strafrahmen umgesetzt werden. Dazu verlängerte der Nationalrat in der Wintersession
2014 die Behandlungsfrist schon zum fünften Mal um weitere zwei Jahre. 17

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.12.2014
KARIN FRICK

Eine parlamentarische Initiative Heer (svp, ZH), welche die Erhöhung des Strafrahmens
für Gewaltdelikte forderte, wurde im Frühjahr 2015 im Nationalrat abgelehnt. Der Rat
folgte damit dem Antrag seiner Kommissionsmehrheit. Man wolle zuerst die Revision
des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches abschliessen, bevor man zur Revision des
Besonderen Teils übergehe. 18

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.03.2015
KARIN FRICK

Die tragischen Mordfälle Lucie, Marie und Adeline zeigten laut Natalie Rickli (svp, ZH),
dass der Resozialisierung der Täter höheres Gewicht beigemessen werde als dem
Schutz der Bevölkerung. Sie forderte deshalb mit einer parlamentarischen Initiative,
dass Wiederholungstäter, die bereits einmal rechtskräftig wegen Mordes, vorsätzlicher
Tötung, schwerer Körperverletzung oder Vergewaltigung verurteilt worden sind,
ungeachtet der Erfüllung weiterer Bedingungen verwahrt werden müssen. Es sei nicht
gerechtfertigt, dass jemand, der seine zweite Chance verwirkt habe, noch eine dritte
Chance bekomme. Eine therapeutische Behandlung und Strafvollzugslockerungen sowie
die bedingte Entlassung – bei hinreichend geringem Rückfallrisiko nach erfolgreicher
Therapie – würden dadurch nicht ausgeschlossen. Die RK-NR gab der Initiative im
Oktober 2014 mit 13 zu 9 Stimmen bei 2 Enthaltungen Folge. Anfang September 2015 tat
es ihr die RK-SR mit 7 zu 4 Stimmen bei 2 Enthaltungen gleich. 19

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.09.2015
KARIN FRICK

Wenn gegenüber einer beschuldigten Person im Strafprozess rechtswidrige
Zwangsmassnahmen angewandt wurden, hat diese Person gemäss geltender
Strafprozessordnung Anspruch auf Genugtuung. Eine solche rechtswidrige
Zwangsmassnahme kann beispielsweise darin bestehen, dass die Dauer der
Untersuchungshaft länger war als die schliesslich verhängte Strafe. Falls der Staat einer
verurteilten Person eine solche Entschädigung zahlen muss, stellt sich die Frage, ob
diese Genugtuung mit den Gerichtskosten, welche der verurteilten Person auferlegt
werden, verrechnet werden kann oder nicht. Mit einer parlamentarischen Initiative
wollte die RK-NR den unklaren Wortlaut von Art. 442 Abs. 4 StPO ändern, „um die
widersinnige Situation auszuschliessen, dass der Staat einer verurteilten Person erst
eine Entschädigung bezahlen muss und danach Schritte einleiten muss, um die eben
dieser Person auferlegten Gerichtskosten einzufordern“, so die Begründung des
Vorstosses. Die Schwesterkommission (RK-SR) betonte jedoch, dass solche
Entschädigungszahlungen nur bei sehr problematischen Haftbedingungen ein Thema
seien und es in diesen Fällen wichtig sei, dass die geschädigte Person tatsächlich eine
Genugtuung erhalte, und sprach sich mit 5 zu 4 Stimmen bei 2 Enthaltungen gegen die
Initiative aus. Die RK-NR wollte im Sinne der Prozessökonomie am Vorstoss festhalten
und argumentierte, die Umsetzung der Initiative könne im Rahmen der ohnehin
anstehenden StPO-Revision (als Folge der Überprüfung der StPO auf ihre
Praxistauglichkeit) erfolgen. In der Herbstsession 2015 liess sich der Nationalrat von der
Argumentation seiner Kommission mehrheitlich überzeugen und gab der Initiative mit
130 zu 53 Stimmen Folge. 20

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.09.2015
KARIN FRICK

01.01.89 - 01.01.19 4ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Zur Umsetzung der parlamentarischen Initiative Lang (alternative, ZG), die die
Aufhebung von Art. 293 StGB (Veröffentlichung amtlicher geheimer Verhandlungen)
forderte, hatte die RK-NR 2014 einen Vorentwurf mit zwei Umsetzungsvarianten in die
Vernehmlassung geschickt. Eine Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmenden sprach
sich dabei für Variante A aus, welche vorsah, den Artikel nicht wie von der
parlamentarischen Initiative gefordert zu streichen, sondern ihn abzuändern und ihn
konform zur aktuellen Rechtsprechung des EGMR zu gestalten. Dafür sollte eine
Veröffentlichung neu zwingend straflos bleiben, wenn das Veröffentlichungsinteresse
stärker gewogen hat als das Geheimhaltungsinteresse. Variante B, die die Streichung
von Art. 293 StGB vorsah, fand weitaus weniger Unterstützung. Die RK-NR hatte hierzu
eingewandt, dass behördliche Verfahren einen gewissen Geheimnisschutz brauchten.
Im Juni 2016 verabschiedete die Kommission die Variante A als Erlassentwurf zuhanden
des Nationalrats. 21

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.06.2016
ELIA HEER

Nachdem die Revision des Sanktionenrechts im Juni 2015 verabschiedet worden war,
nahm die RK-NR im November selben Jahres die Arbeiten an der Revision des Artikels
53 StGB betreffend die Wiedergutmachung wieder auf. Im Oktober 2016 hiess die
Kommission einen Vorentwurf mit zwei Umsetzungsvarianten – je eine der Mehrheit
und der Minderheit der Kommission – gut, und schickte diesen in die Vernehmlassung.
Um für ein Vernehmlassungsverfahren Zeit zu schaffen, hatte der Nationalrat die Frist
für die Umsetzung der entsprechenden parlamentarischen Initiative Vischer (gp, ZH) in
der Herbstsession 2016 um weitere zwei Jahre verlängert. 22

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.10.2016
ELIA HEER

Mit ihrer 2013 eingereichten parlamentarischen Initiative forderte Natalie Rickli (svp,
ZH), dass Straftäter nur dann bedingt aus der Verwahrung entlassen werden dürfen,
wenn praktisch sichergestellt ist, dass die Person sich in Freiheit bewährt und keine
Gefahr für die Bevölkerung mehr besteht. Während die RK-NR der Initiative im Herbst
2014 mit Stichentscheid des Präsidenten knapp Folge gegeben hatte, hatte sie die
Mehrheit der RK-SR ein Jahr später abgelehnt. In der Wintersession 2016 befasste sich
deshalb der Nationalrat mit dem Anliegen. Die Gegner der Initiative gaben zu Bedenken,
die Änderung sei in der Praxis wohl kaum umsetzbar, da es kein Nullrisiko gebe.
Verbessert werden müsse nicht das Gesetz, sondern die Gerichtspraxis und darüber
hinaus gebe es heute statistisch gesehen praktisch keine bedingten Entlassungen aus
der Verwahrung mehr. Ricklis Unterstützer argumentierten hingegen, die neue
Bestimmung führe keinen Automatismus, sondern ein zusätzliches Kriterium für die
bedingte Entlassung ins Gesetz ein. Durch die höhere Hürde könne das Rückfallrisiko
minimiert werden; die Sicherheit der Bevölkerung müsse im Zweifelsfall Vorrang haben.
Nach kurzer Diskussion gab der Nationalrat der Initiative mit 118 zu 53 Stimmen bei 10
Enthaltungen Folge. Die grünliberale Fraktion stellte sich als einzige geschlossen
dagegen. 23

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.12.2016
KARIN FRICK

Aus demselben Grund wie vor zwei Jahren verlängerte der Nationalrat die Frist der
parlamentarischen Initiative Abate (fdp, TI) für höhere Strafen bei sexuellen
Handlungen mit Kindern zum sechsten Mal um weitere zwei Jahre, diesmal bis zur
Wintersession 2018. 24

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.12.2016
KARIN FRICK

Der Weg der parlamentarischen Initiative Rickli (svp, ZH) mit der Forderung, dass
bedingte Entlassungen aus der Verwahrung nur bei praktisch vorhandener Sicherheit
erfolgen dürfen, endete in der Frühjahrssession 2017 in der kleinen Kammer. Die
Standesvertreter folgten den Argumenten der vorberatenden RK-SR, welche dem Rat
deutlich mit 11 zu einer Stimme beantragt hatte, der Initiative keine Folge zu geben, da
sie sich in der vorliegenden Formulierung nicht umsetzen lasse. 25

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.03.2017
KARIN FRICK

Mittels parlamentarischer Initiative wollte Ständerat Daniel Jositsch (sp, ZH)
Mindeststrafen bei sexuellen Handlungen gegenüber Kindern unter 16 Jahren
einführen, um diese Straftaten härter zu bestrafen. Zusätzlich sollten die einschlägigen
Strafdrohungen zwischen Taten gegenüber Jugendlichen unter 16 Jahren und Kindern
unter 12 Jahren differenzieren. Die RK-SR gab der parlamentarischen Initiative im
August 2016 mit 7 zu 5 Stimmen Folge. Die nationalrätliche Schwesterkommission tat es
ihr im April 2017 gleich und hiess die Initiative mit 16 zu 6 Stimmen ebenfalls gut. 26

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.04.2017
KARIN FRICK
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Mit einer parlamentarischen Initiative wollte Céline Amaudruz (svp, GE) den
Straftatbestand der Schändung in den Deliktkatalog von Art. 64 StGB aufnehmen,
welcher festlegt, bei welchen Straftaten das Gericht eine lebenslängliche Verwahrung
aussprechen kann. Begründend führte sie aus, dass eine Vergewaltigung mit Hilfe von
Betäubungsmitteln nicht als Grund für eine lebenslängliche Verwahrung geltend
gemacht werden könne, eine „einfache“ Vergewaltigung dagegen schon. Nachdem die
RK-NR der Initiative im August 2016 Folge gegeben hatte, liess sie die RK-SR im
November desselben Jahres jedoch abblitzen, weshalb im Sommer 2017 der Nationalrat
darüber zu befinden hatte. Dieser folgte mit 101 zu 84 Stimmen bei vier Enthaltungen
seiner sich inzwischen anders besonnenen Kommissionsmehrheit und lehnte die
Initiative ab. Begründet wurde die ablehnende Haltung damit, dass sich an der
Rechtsprechung des Bundesgerichtes auch mit der Aufnahme der Schändung in den
Straftatenkatalog nichts ändern würde. Bei jedem Fall müsse beurteilt werden, wie
schwer die Tat war und welche Beeinträchtigung sie beim Opfer verursacht habe.
Gerade Letzteres müsse immer gesondert geprüft werden und ergebe sich nicht eo
ipso aus der Tat selber. Nur eine Minderheit war der Ansicht, damit könnte ein Beitrag
an den Schutz der Gesellschaft und die Achtung der Opfer geleistet werden. 27

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.06.2017
KARIN FRICK

Die nationalrätliche Rechtskommission möchte vor der Umsetzung der
parlamentarischen Initiative Rickli (svp, ZH) zur Verwahrung bei rückfälligen Tätern
ausführliche Anhörungen durchführen. Sie beantragte ihrem Rat deshalb, die Frist für
die Umsetzung der Initiative um zwei Jahre, also bis zur Sommersession 2019, zu
verlängern. In der Sommersession 2017 genehmigte der Nationalrat die
Fristverlängerung diskussionslos. 28

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.06.2017
KARIN FRICK

Den Antrag einer Minderheit der RK-NR – im Rahmen der Umsetzung einer
parlamentarischen Initiative Lang (al, ZG) – Art. 293 StGB betreffend die
Veröffentlichung amtlicher geheimer Verhandlungen zu streichen, unterstützte im
Nationalrat in der Frühjahrssession 2017 einzig die SP-Fraktion. Die SP-Vertreterinnen
und -Vertreter hatten argumentiert, dass eine Streichung des Artikels die
Medienfreiheit stärken würde. Alle anderen Fraktionen – und damit eine klare
Ratsmehrheit – stellten sich hinter den Vorschlag der Kommissionsmehrheit, den
Artikel bloss abzuändern und ihn EGMR-konform zu gestalten. Auch Bundesrätin
Simonetta Sommaruga sprach sich inzwischen für den Vorschlag der
Kommissionsmehrheit aus, nachdem der Bundesrat in seiner Stellungnahme vom
September 2019 noch keine klare Position bezogen hatte. In der Gesamtabstimmung
nahm der Nationalrat die Vorlage einstimmig bei einer Enthaltung an.
Kontroverser diskutiert wurde das Geschäft in der Sommersession im Ständerat. Ein
Antrag der Minderheit um Ständerat Jositsch (sp, ZH) zur Streichung des Artikels blieb
aber ebenso erfolglos (abgelehnt mit 29 zu 15 Stimmen) wie der Versuch vonseiten SVP
und FDP, die Vorlage in der Gesamtabstimmung noch zu kippen (angenommen mit 32
zu 11 Stimmen bei 1 Enthaltung).
In den Schlussabstimmungen verabschiedeten der Nationalrat einstimmig und der
Ständerat mit 34 zu 7 Stimmen bei 3 Enthaltungen den angepassten Art. 293 StGB. 29

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.06.2017
ELIA HEER

Auf Antrag seiner Rechtskommission beschloss der Nationalrat in der Frühjahrssession
2018 mit 117 zu 70 Stimmen, einer parlamentarischen Initiative Quadri (lega, TI) keine
Folge zu geben. Diese hatte zum Ziel, das Recht auf Notwehr auszuweiten,
insbesondere bei Notwehrhandlungen gegen unbefugt in Wohnraum eindringende
Dritte. Eine Mehrheit der RK-NR und des Nationalrates befürchteten, die
vorgeschlagene Änderung werde zu vermehrten Missbräuchen des Notwehrrechts
führen oder könne gar als Anreiz zur Selbstjustiz missverstanden werden. Eine
Minderheit, bestehend aus der SVP-Fraktion sowie einigen Abweichlern aus den
Fraktionen der CVP und der BDP, argumentierte vergeblich, dass ein Angriff in der
eigenen Wohnung besonders traumatisch sei und daher einen speziellen Schutz
rechtfertige. 30

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.03.2018
ELIA HEER
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Zum siebten Mal verlängerte der Nationalrat Ende 2018 die Behandlungsfrist für die
2003 eingereichte parlamentarische Initiative Abate (fdp, TI), die höhere Strafen bei
sexuellen Handlungen mit Kindern fordert. Die RK-NR erklärte, die Umsetzung der
Initiative im Rahmen der Beratung der Vorlage zur Harmonisierung der Strafrahmen zu
prüfen, welche der Bundesrat im April 2018 zuhanden der Räte verabschiedet hatte. 31

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.12.2018
KARIN FRICK

Im Januar 2018 nahm die RK-NR Kenntnis von den Vernehmlassungsergebnissen zu
ihrem Vorentwurf betreffend die strengere Regelung der Wiedergutmachung (Art. 53
StGB). Der Vorentwurf hatte zwei Umsetzungsvarianten umfasst. Eine Mehrheit der
Vernehmlassenden sprach sich für die Variante der Kommissionsmehrheit aus, die eine
Wiedergutmachung nur noch ermöglichen wollte, wenn als Strafe eine bedingte
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr, eine bedingte Geldstrafe oder eine Busse in Betracht
kommt und die angeklagte Person die Tat gesteht. Eine Minderheit der RK-NR hatte die
Möglichkeit der Wiedergutmachung gar nur noch bei einer bedingten Geldstrafe oder
einer Busse vorsehen wollen.
Der Bundesrat begrüsste in seiner Stellungnahme eine Verschärfung von Art. 53 StGB
und stellte sich ebenfalls hinter den Vorschlag der Kommissionsmehrheit. Im Mai
verabschiedete die Kommission daher einen dem Mehrheitsvorschlag entsprechenden
Erlassentwurf. Die Neuerungen des StGB sollten demnach in gleicher Weise auch in das
MStG aufgenommen werden. In das JStG sollte hingegen nur die neue Voraussetzung,
wonach der Täter den Sachverhalt eingestanden haben muss, Eingang finden. 
In der Herbstsession 2018 – und damit sechs Jahre, nachdem die Rechtskommissionen
beider Räte der parlamentarischen Initiative Vischer (gp, ZH) Folge gegeben hatten –
debattierte der Nationalrat als Erstrat über deren Umsetzung. Die Mehrheit der grossen
Kammer unterstützte den Vorschlag der Kommissionsmehrheit. Eine ausschliesslich aus
Vertretern der SVP-Fraktion bestehende Minderheit argumentierte vergeblich, dass der
Artikel 53 StGB nicht mehr zu retten sei und nicht revidiert, sondern ganz abgeschafft
werden sollte. Sowohl deren Antrag auf Nichteintreten als auch der Antrag, stattdessen
den Vorschlag der Kommissionsminderheit zu übernehmen, scheiterten klar. Im
Ständerat regte sich in der Wintersession darauf indes kein Widerstand gegen den
Vorschlag der Kommissionsmehrheit, womit er diskussionslos einstimmig angenommen
wurde. In den Schlussabstimmungen hiessen der Ständerat mit 43 zu 0 Stimmen und
der Nationalrat mit 137 zu 54 Stimmen die Vorlage gut. 32

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.12.2018
ELIA HEER

Kriminalität

Mit zwei parlamentarischen Initiativen verlangte im Nationalrat die Sozialdemokratin
von Felten (BS) eine Verschärfung des Strafrechts zum Schutz der Frauen vor Gewalt in
der Ehe oder in eheähnlichen Verhältnissen. Die erste Initiative (Pa.Iv. 96.464) verlangt,
dass die einfache Körperverletzung durch den Mann in diesen Verhältnissen zu einem
Offizialdelikt wird. Der zweite Vorstoss will erreichen, dass sexuelle Nötigung und
Vergewaltigung in der Ehe vom Staat als Offizialdelikt, also auch ohne Einwilligung der
betroffenen Frau verfolgt werden muss. Noch 1990 hatte sich der Nationalrat anlässlich
der Revision des Sexualstrafrechts für die Ausgestaltung als Antragsdelikt entschieden.
Nun beantragte die vorberatende Kommission die Überweisung beider Vorstösse.
Gegenanträge stellten Dorle Vallender (fdp, AR) und Suzette Sandoz (lp, VD); sie blieben
aber mit 72:70 (Körperverletzung) resp. 82:66 (Vergewaltigung) Stimmen in der
Minderheit. 33

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.12.1997
HANS HIRTER

Auch die beiden Rechtskommissionen (RK-NR und RK-SR) beschäftigten sich 2012 mit
Korruption. So hiessen beide Kommissionen eine parlamentarische Initiative
Sommaruga (sp, GE) gut, welche in Folge des 2010 bekannt gewordenen Fifa-
Korruptionsskandals forderte, dass die Bestechung von Privatpersonen analog der
Bestechung von Amtspersonen zum Offizialdelikt und somit im Strafgesetzbuch
festgeschrieben wird. Damit käme die Schweiz einer Empfehlung der Staatengruppe des
Europarates gegen Korruption (GRECO) nach, welche ebenfalls verlangt, dass solche
Bestechungsdelikte nicht mehr als Antragsdelikt geahndet werden.

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.01.2012
NADJA ACKERMANN
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Die Bestechung von Privatpersonen soll gleich jener von Amtspersonen als Offizialdelikt
in das Strafgesetzbuch aufgenommen werden. Die 2010 im Anschluss an die Fifa-Affäre
eingereichte parlamentarische Initiative Sommaruga (sp, GE) wurde jedoch in der
Sommersession 2014 im Nationalrat mit 128 zu 65 Stimmen bei einer Enthaltung
abgeschrieben, da eine entsprechende bundesrätliche Vorlage zur Änderung des
Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes im Parlament hängig war. 34

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.06.2014
NADJA ACKERMANN

Polizei

Angestossen durch die öffentliche Debatte um die zunehmende Gewalt gegen Beamte
und bekräftigt durch die mehr als 12'000 Unterschriften, die der Tessiner Verein «Amici
delle Forze di Polizia Svizzere» zusammen mit dem Verband Schweizerischer
Polizeibeamter und dem Verband der Tessiner Kommunalpolizeien mit einer Online-
Petition für die Verschärfung der einschlägigen Strafbestimmung gesammelt hatte,
reichten die beiden bürgerlichen Nationalräte Bernhard Guhl (bdp, AG; Pa.Iv. 16.496)
und Marco Romano (cvp, TI; Pa.Iv. 16.501) Ende 2016 zwei gleichlautende
parlamentarische Initiativen ein. Angesichts der immer häufiger und brutaler
werdenden Angriffe auf Behörden und Beamte müsse der Ruf nach konsequentem
Durchgreifen endlich gehört werden, forderten sie. Mit der Festschreibung klarer
Minimalstrafen in Art. 285 StGB könne ein klares Zeichen, sowohl in präventiver als auch
in repressiver Hinsicht, gesetzt werden, so die Begründung der Initianten. Ihrem
Ansinnen nach soll Gewalt an Beamten (nicht aber blosse Drohung) neu mit mindestens
drei Tagen Freiheitsstrafe geahndet und die vorgesehene Höchststrafe im qualifizierten
Wiederholungsfall sogar verdoppelt werden können. Ebenfalls eine Geld- oder
Freiheitsstrafe erhalten sollen zudem Mitläufer, die zwar selbst keine Gewalt ausgeübt
haben, jedoch Teil einer gewalttätigen Gruppe waren. 35

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.12.2016
KARIN FRICK
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